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Preisblatt Strom 

Preise für Netzentgelte im Stromnetzbereich der enercity Flug-
hafen Netz GmbH (Gültig ab 1. Januar 2026)  

Die nachfolgenden Entgelte und Regelungen gelten für alle Netznutzer, die das Netz der enercity Flughafen Netz GmbH 

nutzen. 

Preisblatt 1 Netzentgelte von Entnahmestellen mit Lastgangzählung  

1. Netzentgelte 

2. Monatsleistungspreise 

3. Netzentgelte für Stromspeicher nach § 19 Abs. 4 StromNEV  

4. Gesetzliche Umlagen 

5. Konzessionsabgabe 

Preisblatt 2 Preise für Messstellenbetrieb  

1. Entnahmestellen mit Lastgangzählung  

2. Kosten für die Unterbrechung bzw. Wiederherstellung der Anschlussnutzung im Auftrag des Lieferanten (Sperrung 

bzw. Entsperrung) 
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1 Netzentgelte 

Die Preise beinhalten die Netzinfrastruktur, die Systemdienstleistungen und den Ausgleich der elektrischen Übertra-

gungsverluste sowie die Abrechnung. 

 

Netzebene der Entnahmestelle Jahresbenutzungsdauer < 2.500 h 

 

Jahresbenutzungsdauer > = 2.500 h 

 Tagesleistungspreis 

in EUR /(kW · d) 

Arbeitspreis 

in ct/kWh 

Tagesleistungspreis 

in EUR /(kW · d) 

Arbeitspreis 

in ct/kWh 

Mittelspannung  0,09610959 9,28 0,70397260 0,40 

Umspannung Mittel-/Niederspannung 0,12463014 11,66 0,58068493 5,00 

Niederspannung 0,19493151 15,00 0,84515068 5,50 

2 Monatsleistungspreise 

Die Preise beinhalten die Netzinfrastruktur, die Systemdienstleistungen und den Ausgleich der elektrischen Übertra-

gungsverluste sowie die Abrechnung. 

 

Netzebene der Entnahme-

stelle 

Tagesleistungspreis 

(Monat mit 31 Tagen) 

in EUR /(kW · d) 

Tagesleistungspreis 

(Monat mit 30 Tagen) 

in EUR /(kW · d) 

Tagesleistungspreis 

(Monat mit 28 Tagen) 

in EUR /(kW · d) 

Arbeits-

preis  

in ct/kWh 

Mittelspannung  1,38161290 1,42766667 1,52964286 0,40 

Umspannung Mittel-/Nie-

derspannung 1,13967742 1,17766667 1,26178571 5,00 

Niederspannung 1,65838710 1,71366667 1,83607143 5,50 

 

3 Netzentgelte für Stromspeicher nach § 19 Abs. 4 StromNEV  

Letztverbraucher, die Strom dem Netz ausschließlich zur Speicherung in einem Stromspeicher entnehmen und den zu-

rückgewonnenen Strom wieder in das Netz einspeisen, zahlen ein individuelles Netzentgelt auf den Anteil der entnom-

menen Strommenge, der nicht wieder in das Netz eingespeist wird. Dieser Anteil ist für jede Anlage in geeigneter Form 

nachzuweisen. 

 

Netzebene der Entnahmestelle Tagesleistungspreis 

in EUR /(kW · d) 

Mittelspannung  0,70397260 

Umspannung Mittel-/Niederspannung 0,58068493 

Niederspannung 0,84515068 
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4 Gesetzliche Umlagen 

Zusätzlich gelten die nachfolgend gesetzlichen Umlagen:  

• KWKG-Umlage 

• Aufschlag für besondere Netznutzung 

• Offshore-Netzumlage 

 

Die Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende Informationen zu den Umlagen entnehmen 

Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber: www.netztransparenz.de 

 

5 Konzessionsabgabe 

Die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) wird in folgender Höhe erhoben: 

 

Belieferung von Einwohner Konzessionsabgabe 

in ct/kWh 

Sondervertragskunden  

gem. § 2 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 und 7 KAV 

 0,11 

Tarifkunden im Schwachlasttarif  

gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV  

 0,61 

Sonstige Tarifkunden gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV in Gemeinden     bis 100.000 1,59 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Langenhagen liegt unter 100.000.  

Anmerkungen zu Punkt 1 bis 5 

Zu den Entgelten und Preisen kommen die Beträge hinzu, die aufgrund von Abgaben, Steuern sowie gesetzlichen Aus-

gleichsleistungen erhoben werden. Alle genannten Entgelte und Preise gelten zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils 

gesetzlich gültigen Höhe. 
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1 Entnahmestelle mit Lastgangzählung 

Das Entgelt für Messstellenbetrieb beinhaltet den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Messeinrichtung, die Mess-

werterfassung und -übermittlung auf 1/4-h-Basis und Messwertweitergabe. 

Darstellung als Tagesleistungspreise 

 

Spannungsebene Entgelt für 

Messstellenbetrieb1 

ohne Wandlersatz und 

TK-Anschluss 

in EUR/d 

Preis für Wandlersatz1 

 

 

 

in EUR/d 

Preis für netzbetreiber-

seitig gestellten TK-

Anschluss 

 

in EUR/d 

Mittelspannungsnetz 1,82191781 0,98630137 0,36164384 

Umspannung Mittel-/Niederspannung 0,03561644 0,04931507 0,36164384 

Niederspannungsnetz 0,03561644 0,04931507 0,36164384 

 

 

Spannungsebene zusätzliche manuelle Erfas-

sung eines Lastgangs auf 

Wunsch des Netznutzers  

in EUR/Stück 

Wechsel zwischen einem alter-

nativen TK-Anschluss und ei-

nem regulären TK-Anschluss  

in EUR/Stück 

Alle Spannungsebenen 150,60 65,00 

Der Wandlersatz besteht aus Strom- und Spannungswandlern. 

 

2 Kosten für die Unterbrechung bzw. Wiederherstellung der Anschlussnutzung im Auftrag 
des Lieferanten (Sperrung beziehungsweise Entsperrung) 

Für die Unterbrechung der Anschlussnutzung im Strombereich werden 44,12 EUR berechnet. Für die Wiederherstellung 

der Anschlussnutzung im Strombereich werden ebenfalls 44,12 EUR berechnet. 

Wird die Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung durch einen Dritten Messstellenbetreiber durchge-

führt, wird durch den Netzbetreiber zuzüglich zur Rechnung des Messstellenbetreibers eine Pauschale in Höhe von 

22,00 EUR berechnet. 

Bei physischer Trennung des Netzanschlusses sowie bei Kunden mit Lastgangzählung werden die Kosten für Unterbre-

chung und Wiederherstellung nach Aufwand berechnet, mindestens jedoch vorgenannte Pauschalen. 

 

Anmerkung zu Punkt 1 und 2  

Zu den Entgelten, Preisen und Kosten kommen die Beträge hinzu, die aufgrund von Abgaben, Steuern sowie gesetzli-

chen Ausgleichsleistungen erhoben werden. Alle genannten Entgelte, Preise und Kosten gelten zuzüglich der Umsatz-

steuer in der jeweils gesetzlich gültigen Höhe. 

 

 

 

 

 

 

1 Das Entgelt für Messstellenbetrieb und Wandlersatz wird je Zähleinrichtung erhoben. 


